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Verwaltungsgericht Hamburg

Beschluss

In der Verwaltungsrechtssache

Hamburg,
vertreten durcl

- Antragsteller -

Prozessbevollmäctitigte(r):
Rechtsanwalt Daniel Grosche,
Potsdamer Platz 10,

10785 Berlin.

gegen

die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das Bezirk
samt Hamburg-Nord,
-Rechtsamt-,
KQmmellstraße 7,
20249 Hamburg,

- Antragsgegnerin -

hat das Verwaltungsgericht Hamburg. Kammer 18, am 7. Februar 2025 durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaikjnasgenc|w
die Richteiin amVer^jtuna^erichtmUm^
die Richterin^^^^^Hlf

beschlossen:



-2-

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig bis zur Entschei

dung im Verfahren der Hauptsache verpflichtet dem Antragsteller einen Betreuungsplatz

in einer wohnortnahen und bedarfsgerechten Tageseinrichtung in dem durch den jeweils

gültigen Kita-Gutschein bewilligten Umfang nachzuweisen.

Die außergerichtlichen Kosten des gerichtskostenheien Verfahrens trägt die Antragsgeg

nerin.

Der Gegenstandswert wird auf 2.500 EUR festgesetzt


